
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüferordnung) 

 
- Auszug - 

 
 

zuletzt geändert durch  
Artikel 4 

des Gesetzes  
vom 17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) 

 

Zweiter Teil 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Prüfung 

§ 5 

Prüfungsstelle; Rechtsschutz 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer richtet zur Erfüllung der ihr nach dem Zweiten und 
Neunten Teil dieses Gesetzes obliegenden Aufgaben für das Zulassungs- und staat-
liche Prüfungsverfahren eine „Prüfungsstelle für das Wirtschaftsprüfungsexamen bei 
der Wirtschaftsprüferkammer“ (Prüfungsstelle) ein.  

(2) 1 Die Prüfungsstelle ist eine selbstständige Verwaltungseinheit bei der Wirt-
schaftsprüferkammer. 2 Die Prüfungsstelle wird von einer Person geleitet, welche die 
Befähigung zum Richteramt haben muss (Leitung der Prüfungsstelle). 3 Die Prü-
fungsstelle ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an Weisungen nicht gebunden.  
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(3) Die Prüfungsstelle kann bei der Durchführung ihrer Aufgaben die Landesge-
schäftsstellen der Wirtschaftsprüferkammer einbeziehen.  

(4) Die Prüfungsstelle unterstützt die Aufgabenkommission, die Prüfungskommission 
und die Widerspruchskommission.  

(5) Über den Widerspruch gegen Bescheide, die im Rahmen des Zulassungs- und 
Prüfungsverfahrens erlassen worden sind, entscheidet die Widerspruchskommission.   

§ 6 

Verbindliche Auskunft 

Auf Antrag erteilt die Prüfungsstelle eine verbindliche Auskunft über die Erfüllung ein-
zelner Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, für die Befreiung von Zulas-
sungsvoraussetzungen und für die Anrechnung von Prüfungsleistungen.  

§ 7 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich oder elektronisch an die Prü-
fungsstelle zu richten. 

§ 8 

Voraussetzungen für die Zulassung (Vorbildung) 

(1)  Die Zulassung setzt den Nachweis einer abgeschlossenen Hochschulausbildung 
voraus. 

(2) Auf den Nachweis einer abgeschlossenen Hochschulausbildung kann verzichtet 
werden, wenn die Bewerbenden 
1. sich in mindestens zehnjähriger Tätigkeit als Beschäftigte bei Berufsangehörigen, 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vereidigten Buchprüfern oder vereidigten 
Buchprüferinnen, einer Buchprüfungsgesellschaft, einem genossenschaftlichen 
Prüfungsverband oder der Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes  
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oder einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts bewährt haben; 

2. mindestens fünf Jahre den Beruf als vereidigter Buchprüfer oder vereidigte Buch-
prüferin oder als Steuerberater oder Steuerberaterin ausgeübt haben. 

(3) Wurde die Hochschulausbildung außerhalb des Geltungsbereiches dieses Ge-
setzes abgeschlossen, so muss das Abschlusszeugnis gleichwertig sein. 

§ 8a 

Anerkannte Hochschulausbildungsgänge; Verordnungsermächtigung 

(1) Hochschulausbildungsgänge,  
1. die alle Wissensgebiete nach § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung um-

fassen,  
2. die mit einer Hochschulprüfung oder einer staatlichen Prüfung abschließen und 
3. in denen Prüfungen einzelner Wissensgebiete, für die ein Leistungsnachweis aus-

gestellt wird, in Inhalt, Form und Umfang einer Prüfung im Wirtschaftsprüfungs-
examen entsprechen,  

können auf Antrag der Hochschule von der in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 
bestimmten Stelle als zur Ausbildung von Berufsangehörigen besonders geeignet 
anerkannt werden.  

(2) 1 Leistungsnachweise, die in Prüfungen nach Absatz 1 Nr. 3 erbracht wurden, er-
setzen die entsprechenden Prüfungen im Wirtschaftsprüfungsexamen. 2 Die Leis-
tungsnachweise sind der Prüfungsstelle vorzulegen.  

(3) 1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Anerkennung zuständige 
Stelle. 2 In der Rechtsverordnung kann es ferner 
1. die Voraussetzungen der Anerkennung näher bestimmen, insbesondere das Ver-

fahren zur Feststellung, ob Wissensgebiete des Hochschulausbildungsgangs de-
nen nach § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung entsprechen, 

2. Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens, insbesondere die dem Antrag beizufü-
genden Unterlagen, und die Bekanntmachung der Anerkennung regeln sowie  

3. die Voraussetzungen der frühzeitigen Zulassung zur Prüfung nach § 9 Abs. 6, 
insbesondere die dem Antrag beizufügenden Unterlagen, bestimmen. 
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§ 9 

Voraussetzungen für die Zulassung (Prüfungstätigkeit); Verordnungsermächti-
gung  

(1) 1 Die Zulassung setzt eine für die Ausübung des Berufes genügende praktische 
Ausbildung (Tätigkeit) voraus. 2 Bewerbende mit abgeschlossener Hochschulausbil-
dung haben eine wenigstens dreijährige Tätigkeit bei einer in § 8 Abs. 2 Nr. 1 ge-
nannten Stelle nachzuweisen. 3 Beträgt die Regelstudienzeit der Hochschulausbil-
dung weniger als acht Semester, verlängert sich die Tätigkeit auf vier Jahre; eine 
darüber hinausgehende Tätigkeit wird nicht gefordert. 4 Die Tätigkeit muss nach Er-
werb des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses erbracht werden; Ab-
satz 6 bleibt unberührt.  

(2) 1 Von ihrer gesamten Tätigkeit müssen die Bewerbenden wenigstens während 
der Dauer zweier Jahre überwiegend an Abschlussprüfungen teilgenommen und bei 
der Abfassung der Prüfungsberichte mitgewirkt haben (Prüfungstätigkeit). 2 Sie sollen 
während dieser Zeit insbesondere an gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfun-
gen teilgenommen und an der Abfassung der Prüfungsberichte hierüber mitgewirkt 
haben. 3 Die Prüfungstätigkeit muss  
1. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 1 nach dem fünften Jahr der Mitarbeit abgeleistet wer-

den;  
2. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 während oder nach der beruflichen Tätigkeit als ver-

eidigter Buchprüfer oder vereidigte Buchprüferin oder als Steuerberater oder 
Steuerberaterin abgeleistet werden. 

4 Das Erfordernis der Prüfungstätigkeit ist erfüllt, wenn die Bewerbenden nachweis-
lich in fremden Unternehmen materielle Buch- und Bilanzprüfungen nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen durchgeführt haben. 5 Als fremd gilt ein Unternehmen, 
mit dem die Bewerbenden weder in einem Leitungs- noch in einem Anstellungsver-
hältnis stehen oder gestanden haben. 

(3) Die Prüfungstätigkeit muss ausgeübt worden sein in Mitarbeit bei  
1. Berufsangehörigen,  
2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,  
3. vereidigten Buchprüfern oder vereidigten Buchprüferinnen, 
4. Buchprüfungsgesellschaften,  
5. genossenschaftlichen Prüfungsverbänden, in denen ein Berufsangehöriger tätig 
 ist, 
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6. Prüfungsstellen von Sparkassen- und Giroverbänden, in denen ein Berufsange-
höriger tätig ist, 

7. überörtlichen Prüfungseinrichtungen für Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts, in denen ein Berufsangehöriger tätig ist, oder 

8. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelas-
senen Abschlussprüfern oder Abschlussprüferinnen (EU- oder EWR-
Abschlussprüfern) oder dort zugelassenen Prüfungsgesellschaften (EU- oder 
EWR-Abschlussprüfungsgesellschaften).  

 
(4) Der Nachweis der Tätigkeit wie auch der Prüfungstätigkeit entfällt für Bewer-
bende, die seit mindestens fünfzehn Jahren den Beruf als Steuerberater oder Steuer-
beraterin oder als vereidigter Buchprüfer oder vereidigte Buchprüferin ausgeübt ha-
ben; dabei sind bis zu zehn Jahre Berufstätigkeit als Steuerbevollmächtigter oder 
Steuerbevollmächtigte anzurechnen.  

(5) 1 Eine Revisorentätigkeit in größeren Unternehmen oder eine Tätigkeit als Steu-
erberater oder Steuerberaterin oder in einem Prüfungsverband nach § 26 Abs. 2 des 
Kreditwesengesetzes oder eine mit der Prüfungstätigkeit in Zusammenhang ste-
hende Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüferkammer, bei der Abschlussprüferaufsichts-
stelle oder bei einer Personenvereinigung nach § 43a Absatz 1 Nummer 9 kann bis 
zur Höchstdauer von einem Jahr auf die Tätigkeit nach Absatz 1 angerechnet wer-
den. 2 Dasselbe gilt für prüfende Personen im öffentlichen Dienst, sofern sie nach-
weislich selbstständig Prüfungen von größeren Betrieben durchgeführt haben. 3 Eine 
Tätigkeit im Ausland ist auf die Tätigkeit nach Absatz 1 anzurechnen, wenn sie bei 
einer Person, die in dem ausländischen Staat als sachverständiger Prüfer ermächtigt 
oder bestellt ist, abgeleistet wurde und wenn die Voraussetzungen für die Ermächti-
gung oder Bestellung den Vorschriften dieses Gesetzes im Wesentlichen entspre-
chen.  

(6) Bewerbende, die einen nach § 8a anerkannten Hochschulausbildungsgang ab-
geschlossen haben, können ohne Nachweis der Tätigkeit nach Absatz 1 und der 
Prüfungstätigkeit nach Absatz 2 bereits zu einem früheren Zeitpunkt zur Prüfung zu-
gelassen werden.  

(7) 1 Bewerbende können zur Ablegung einzelner Teile der Prüfung zugelassen wer-
den, wenn sie eine Tätigkeit nach Absatz 1 von wenigstens sechs Monaten nachwei-
sen. 2 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch 
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Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, einzelne Prü-
fungsgebiete von der Regelung des Satzes 1 auszunehmen. 

§§ 10 und 11  

(weggefallen) 
 

Zweiter Abschnitt 

Prüfung 

§ 12 

Prüfungskommission und Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung wird vor der Prüfungskommission abgelegt.  

(2) Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

(3) An alle Bewerber sind ohne Rücksicht auf ihren beruflichen Werdegang gleiche 
Anforderungen zu stellen. 

§ 13 

Verkürzte Prüfung für Steuerberater 

1 Steuerberater und Bewerber, die die Prüfung als Steuerberater bestanden haben, 
können die Prüfung in verkürzter Form ablegen. 2 Bei der Prüfung in verkürzter Form 
entfällt die schriftliche und mündliche Prüfung im Steuerrecht. 

§ 13a 

Verkürzte Prüfung für vereidigte Buchprüfer 

(1) Vereidigte Buchprüfer und vereidigte Buchprüferinnen können die Prüfung in ver-
kürzter Form ablegen. 
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(2)  1 Bei der verkürzter Prüfung entfällt die mündliche und schriftliche Prüfung in  
1. Angewandter Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre sowie 
2. in jenen Bereichen der Gebiete Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmens-

bewertung und Berufsrecht sowie Wirtschaftsrecht, die bereits Gegenstand des 
Buchprüferexamens nach § 131a Absatz 2 dieses Gesetzes in der Fassung des 
Artikels 6 Nummer 16 des Bilanzrichtliniengesetzes vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2355) waren. 

2 Für vereidigte Buchprüfer und vereidigte Buchprüferinnen, die Steuerberater oder 
Steuerberaterinnen sind, entfällt über Satz 1 hinaus die schriftliche und mündliche 
Prüfung im Steuerrecht. 3 Für vereidigte Buchprüfer und vereidigte Buchprüferinnen, 
die Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen sind, entfällt über Satz 1 hinaus die voll-
ständige schriftliche und mündliche Prüfung im Wirtschaftsrecht.  
 

§ 13b 

Verkürzte Prüfung nach Anrechnung gleichwertiger Prüfungsleistungen;  
Verordnungsermächtigung 

1 Prüfungsleistungen, die im Rahmen einer Hochschulausbildung erbracht werden, 
werden angerechnet, wenn ihre Gleichwertigkeit in Inhalt, Form und Umfang mit den 
in § 4 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung aufgeführten Anforderungen der Prü-
fungsgebiete Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Wirt-
schaftsrecht im Zulassungsverfahren durch die Prüfungsstelle festgestellt wird. 2 Bei 
der Prüfung in verkürzter Form entfällt die schriftliche und mündliche Prüfung in dem 
entsprechenden Prüfungsgebiet. 3 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in-
haltlichen und formalen Voraussetzungen für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
und das Verfahren festzulegen.  

§ 14 

Verordnungsermächtigung zu Einzelheiten des Prüfungsverfahrens 

1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie regelt durch Rechtsverordnung 
1. die Einrichtung der Prüfungskommission, der Aufgabenkommission und der Wi-

derspruchskommission, in denen jeweils eine Person, die eine für die Wirtschaft 
zuständige oder eine andere oberste Landesbehörde vertritt, den Vorsitz hat, die 
Zusammensetzung und die Berufung ihrer Mitglieder;  
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2. die Einzelheiten der Prüfungsaufgabenfindung, der Prüfung und des Prüfungsver-
fahrens, insbesondere die dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügenden 
Unterlagen, und die Prüfungsgebiete;  

3. die schriftliche und mündliche Prüfung, Rücktritt und Ausschluss von der Prüfung, 
Prüfungsergebnis, Ergänzungsprüfung, Wiederholung der Prüfung und die Mittei-
lung des Prüfungsergebnisses.  

2 Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.  
 
 

§ 14a 
 

Zulassungs- und Prüfungsgebühren 

1 Für alle Zulassungs- und Prüfungsverfahren und für erfolglose Widerspruchsverfah-
ren sind Gebühren an die Wirtschaftsprüferkammer zu zahlen; die Wirtschaftsprüfer-
kammer kann die Erhebung der Gebühren sowie deren Höhe und Fälligkeit bestim-
men. 2 Näheres regelt die Gebührenordnung der Wirtschaftsprüferkammer (§ 61 
Abs. 2).  


